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1 Ausgangslage des Projekts Passepartout 
Mit der wirtschaftlichen und kulturellen Globalisierung verändern sich die Anforderungen an 
die Schule: Zum einen sitzen in den Schweizer Schulklassen heute viele Kinder, deren 
Erstsprache nicht die Unterrichtssprache ist.  Diese Kinder sind oft mehrsprachig, aber ihr 
spezifisches Wissen wird in der Schule kaum genutzt. Zum anderen werden gute 
Sprachkenntnisse in der globalisierten Arbeitswelt immer wichtiger. Vor diesem Hintergrund 
hat die Schweizerische Erziehungsdirektorenkonferenz (EDK) schon 1998 entschieden, dass 
alle Schülerinnen und Schüler in der Schweiz zwei Fremdsprachen lernen sollen. Mit dem 
Projekt HarmoS legte die EDK 2002 zudem den Zeitpunkt des Beginns des Sprachenlernens 
sowie die Kompetenzen fest, die Jugendliche bis zum Ende der obligatorischen Schulzeit 
erwerben sollen. Keine Vorgaben macht die EDK hingegen zur Reihenfolge der 
Fremdsprachen. 
Die sechs Kantone an der Sprachgrenze (BE, BL, BS, FR, SO, VS) haben daraufhin 
beschlossen, den Fremdsprachenunterricht gemeinsam vorzuverlegen (Französisch im 3. 
und Englisch im 7. Schuljahr1) Am 19.11.2004 unterzeichneten die Erziehungsdirektorinnen 
und Erziehungsdirektoren der Kantone Basel-Landschaft, Basel-Stadt, Bern 
(deutschsprachig-er Teil), Freiburg  (deutschsprachiger Teil), Solothurn  und Wallis 
(deutschsprachiger Teil) eine Vereinbarung Ÿber die Koordination im Bereich des 
Sprachenunterrichts und Ÿber den Beibehalt der Einstiegsfremdsprache Franzšsisch . 
In der Folge wurde das Projekt Passepartout ausgearbeitet, das neben der Vorverlegung des 
Fremdsprachenunterrichts auch die Einführung einer neuen, sprachenübergreifenden 
Didaktik der Mehrsprachigkeit vorsieht sowie entsprechende Lehrpläne und Lehrmittel für 
Französisch und Englisch erarbeitet. Auch die Aus- und Weiterbildung der Lehrpersonen 
wird von den sechs Kantonen gemeinsam geplant und umgesetzt.  
Das Projekt Passepartout ist nicht nur in die Schweizerische, sondern auch in die 
Europäische Strategie des Sprachenlernens eingebettet: Gemäss dem Aktionsplan der 
Europäischen Kommission (EK) für 2004-2006 sollen alle Kinder in Europa mindestens zwei 
Fremdsprachen lernen. Zuerst eine Nachbarsprache, danach eine internationale 
Verkehrssprache. Zur Förderung der Mehrsprachigkeit wurden mehrere Instrumente 
entwickelt: der Gemeinsame EuropŠische Referenzrahmen fŸr Sprachen (GER)  sowie 
das EuropŠische Sprachen-Portfolio (ESP) . Der GER definiert für jede Fremdsprache die 
sechs Niveaustufen A1 bis C2 2 und macht es möglich, die erreichten Kompetenzen 
einheitlich festzulegen. Auch die internationalen Sprachprüfungen werden anhand dieser 
Niveaus definiert.  
 

1.1 Konsequenzen fŸr die Aus- und Weiterbildung der Lehrpersonen 
Zur Umsetzung dieser Sprachenstrategie müssen in Zukunft die Lehrpersonen  im Laufe 
ihrer Grundausbildung den Nachweis von Kompetenzen in Lokal- und Fremdsprachen  
erbringen, welche den von der EDK definierten Mindestanforderungen entsprechen 
(sprachlich und methodisch-didaktisch).  
In ihren Leitlinien legt die EDK ein Sprachprofil fŸr die Lehrpersonen  (inkl. 
berufsspezifische Sprachkompetenzen) bei Studienabschluss (Bachelor) an einer 
Pädagogischen Hochschule (PH) fest:  

! C1 für die Primarstufe  (B2.2 für Schreiben) 
! C2 für die Sekundarstufe  (C1.2 für Schreiben) 

Bei Studienbeginn an einer PH wird mindestens B2.2 in zwei Fremdsprachen verlangt. 

                                                 
1 Das Projekt HarmoS zählt die Vorschule (2 Jahre Kindergarten) auch zu den obligatorischen Schuljahren, 
  weshalb nach HarmoS der Französischunterricht im 5. Schuljahr beginnt. 
2  A1/A2 = elementare Sprachverwendung; B1/B2 = selbständige Sprachverwendung; C1/C2 kompetente 

Sprachverwendung. C1 und C2 entsprechen den zwei höchsten Kompetenzniveaus für die Fertigkeiten 
Sprechen, Hören, Lesen und Schreiben. 
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Laut den EDK-Leitlinien sollen Sprachprofile fŸr Lehrpersonen gemŠss Schulstufen 
entwickelt werden. „Diese Profile sollen fremdsprachliche Aktivitäten enthalten, die auf den 
Unterricht mit Schülerinnen und Schülern der Zielstufe ausgerichtet sind und welche die 
Lehrperson beherrschen muss.“3 Die berufsspezifischen Sprachkompetenzen für den 
Fremdsprachenunterricht werden über Zielprofile definiert, welche jeweils den ver-
schiedenen Schulstufen angepasst sind. „Die Profile gehen von allgemeinen Aspekten aus 
(von den Kompetenzbeschreibungen der Niveaus C1/C2 des GER) und berücksichtigen 
anschliessend berufsspezifische Aspekte (Vokabular, Texttypen, sprachliches Handeln im 
Klassenzimmer, usw.), die den jeweiligen Schulstufen und verschiedenen Unterrichts-
situationen angepasst sind.“4 
In der Vernehmlassung der Leitlinien5 zeigte sich, dass gewisse Fragen noch ungeklärt sind: 
So wird etwa bezweifelt, ob in der Grundausbildung für Primarlehrpersonen das Niveau C1 
erreicht werden kann. Dafür müsste sichergestellt werden, dass die Jugendlichen an den 
Gymnasien auch tatsächlich Niveau B2.2 erreichen. Es besteht sogar die Tendenz, das 
Maturitätsniveau für die Fremdsprachen auf C1 anzuheben. Mit den höheren Anforderungen 
in der Grundausbildung stellt sich auch die Frage, ob die Primarlehrpersonen weiterhin zu 
Generalistinnen und Generalisten ausgebildet werden sollen, oder ob sie sich auf bestimmte 
Fächer spezialisieren sollen. In der Vernehmlassung werden GeneralistInnen favorisiert. 
In beiden Bereichen ist also eine nationale Koordination nštig,  und die EDK muss innert 
kurzer Zeit schweizweit gŸltige Richtlinien herausgeben , wie die zukünftige Grund-
ausbildung der Lehrerpersonen  auszusehen hat. 
 
 

2 Weiterbildung im Projekt Passepartout 
Grundsätzlich wird im Bildungswesen auf drei Ebenen Wissen vermittelt: 
 

 
 

Abbildung 1 Verschiedene Ebenen der WIssensvermittlung6 
 
Im Projekt Passepartout werden alle drei Ebenen berücksichtigt. Für die Ebene F1 der 
Schülerinnen und Schüler werden die Didaktik der Mehrsprachigkeit sowie neue Lehrpläne 
und Lehrmittel entwickelt. Die Ebenen F2 und F3 werden im Weiterbildungskonzept 
Passepartout abgedeckt: 

 

                                                 
3EDK (Hrsg.) Sprachkompetenzniveaus in der Grundausbildung der Lehrkräfte der obligatorischen Schule.   

Leitlinien der EDK. Vernehmlassungsentwurf (Frühjahr 2007), S. 8-12. 
4EDK (Hrsg.) Sprachkompetenzniveaus in der Grundausbildung der Lehrkräfte der obligatorischen Schule. 

Leitlinien der EDK. Vernehmlassungsentwurf (Frühjahr 2007), S. 12. 
5EDK (Hrsg.) Leitlinien zu den Sprachkompetenzniveaus in der Ausbildung der Lehrkräfte. Ergebnisse der 

Vernehmlassung – 28. Dezember 2007. Bern 
6Die Begriffe und die Graphik wurden aus dem „Profil für die Zusatzausbildungen für Ausbildende im Bereich 

Medienpädagogik/ICT“ der EDK (S. 1/2) übernommen. 
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! F2: Die Lehrpersonen werden in ihren Sprachkompetenzen sowie in methodisch-
didaktischen Belangen weitergebildet und erhalten eine Praxisbegleitung.  

! F3: Im CAS7 Kurskader werden Lehrpersonen ausgebildet, die als Weiterbild-
nerinnen oder Weiterbildner den anderen Lehrpersonen die geforderten Kompe-
tenzen vermitteln.  

 

2.1 Weiterbildung der Lehrpersonen 
Die Lehrpersonen der Primar- und Sekundarstufe mit guten Fremdsprachenkenntnissen 
müssen zur Einführung des früheren Fremdsprachenunterrichts in verschiedenen Bereichen 
aus-/bzw. weitergebildet werden: 
 

! Sprachkompetenz (inkl. berufspezifische Sprachkompetenz) in den beiden 
Fremdsprachen Französisch und Englisch gemäss dem geforderten Niveau: 
! Zertifizierung der allgemeinen Sprachkompetenz auf Niveau B2 (Primarstufe) 

resp. C1 (Sekundarstufe I) durch internationale Sprachdiplome gemäss GER 
! Berufsspezifische Sprachkompetenz aufgrund der Schulstufe 

! Methodisch-didaktische Kompetenzen  
! Sprachtheoretische Kenntnisse  (Mehrsprachigkeit/Interkulturalität, Erst- und 

Zweitspracherwerb) 
! Allgemeine Fremdsprachendidaktik/Didaktik der Mehrsprachigkeit  (sprach-

übergreifende didaktische Kompetenz) 
! Fach-/bzw. sprachspezifische Didaktik  (sprachspezifische didaktische Kompe-

tenz) 
 

Je nach Vorbildung und Qualifikation muss eine Lehrperson nicht die gesamte Weiterbildung 
absolvieren. Es liegt in der Verantwortung der Kantone, dies zu entscheiden. 
Die notwendigen Sprachkompetenzen in Französisch und Englisch müssen sich Lehr-
personen der Primarstufe erwerben, falls sie nicht das notwendige Sprachniveau aufweisen: 
Sprachkurse bzw. Sprachaufenthalte im In- und Ausland, Bestehen eines internationalen 
Sprachzertifikats (z.B. für Englisch Cambridge Advanced Certificate oder Proficiency, für 
Französisch DALF-Zertifikat). Die einzelnen Kantone sind dafür verant-wortlich, dass die 
Lehrpersonen der Primarstufe über das geforderte Sprachniveau verfügen. Es ist den 
Kantonen überlassen, welches Angebot sie hierfür bereitstellen und inwieweit die Kosten für 
die Sprachkurse/Auslandsaufenthalte vom Kanton übernommen werden. 
Die Vermittlung der methodisch-didaktischen Kompetenzen sowie der berufsspezifischen 
Sprachkompetenzen werden vom Projekt Passepartout entwickelt und koordiniert. Die 
Umsetzung/Organisation der Angebote liegt in der Verantwortung der vier beteiligten PH und 
der kantonalen Instanzen. 
Neben der Weiterbildung der Lehrpersonen ist – wie bei jeder Einführung von Neuerungen – 
auch eine Begleitung/Beratung der Lehrpersonen sowie Reflexion notwendig, um die 
Bereitschaft der Lehrpersonen zu erhöhen, motiviert bei der Einführung des „neuen“ Fremd-
sprachenunterrichts mitzuwirken. Durch eine Beratung kann den Lehrpersonen auch ein 
Gefühl der Sicherheit vermittelt werden. Sie kann ihr Fremdsprachenverständnis reflektieren 
und erhält die entsprechende Unterstützung.  

                                                 
7CAS = Certificate of Advanced Studies 
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2.2 Ablauf der Weiterbild ung im Projekt Passepartout 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

* Nachweis B2 (internationales Zertifikat oder Einstufungstest) 
** Nachweis B2 (internationales Zertifikat oder Selbsteinschätzung mit ESP und Fremdeinschätzung mit computergestütztem 

Einstufungstest) 
 

 Weg Weiterbildung Primarlehrerin/Primarlehrer 

 Weg Weiterbildung Sekundarlehrerin/Sekundarlehrer mit Fremdsprachenausbildung  

 Weg Weiterbildung Sekundarlehrerin/Sekundarlehrer ohne Fremdsprachenausbildung 

ja nein 

Weiterbildung 
Passepartout 

Stufenge-
rechtes Lehr-
diplom? 

Seminar 
PH-Bachelor 
Primarlehrer(in) 

UniversitŠt-Master 
PH-Master 
Sek I 

Welcher 
Abschluss? 

Kein Zugang 
Passepartout 

Nachweis der Fremd-
sprachenkompetenz in 
Franz. und/oder Engl. 

Didaktik-Methodik 
Fremdsprachen- 
Unterricht F/E  
Primarstufe**

Voraussetzung: 
Kantonaler Entscheid 
und entsprechende 
Nachqualifikation 

Mit Fremd-
sprachen-
ausbildung

Ohne Fremd- 
sprachen- 
ausbildung

SprachŸbergreifende Module 
(Didaktik der Mehrsprachigkeit) 

Nachweis der Fremdspra-
chenkompetenz in Franz. 
und/oder Engl. C1- C2 *C2*

Berufsspezifische 
Sprachkurse in Franz. 
und/ oder Engl.: 
Nachweis B2* 

Didaktik-Methodik 
Fremdsprachen- 
Unterricht F/E  
Sek-I-Stufe

Sprachspezifische Module PS-
Stufe 
 
Franzšsisch Englisch

Sprachspezifische Module 
Sek-I-Stufe 
 
Franzšsisch Englisch 

Bilingualer 
Sachfachunterricht  
Sek-I-Stufe 

Unterrichtsbegleitung 
und -reflexion  
PS-Stufe 

Unterrichtsbegleitung und 
-reflexion  
Sek-I-Stufe 
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Die eingefärbten Stellen im Flussdiagramm entsprechen den Modulen, in welchen die Lehr-
personen innerhalb des Projekts Passpartout ausgebildet werden. Die Farbschattierungen 
haben folgende Bedeutung: 

Grün  Berufsspezifische Sprachkurse 
Blau  Didaktisch-methodische Module des Fremdsprachenunterrichts 
Rosa  Bilingualer Sachfachunterricht 
 
Das Projekt Passepartout entwickelt diese Module, die Organisation und Durchführung der 
einzelnen Module liegt im Zuständigkeitsbereich der PH und der Weiterbildungsinstitutionen. 
Für den Erwerb der Sprachkompetenz der Lehrpersonen sind die Kantone zuständig. 
 

2.3 †bersicht Ÿber die Weiterbildungsmassnahmen  
Das Weiterbildungskonzept Passepartout sieht fünf Qualifikationsmassnahmen vor, die in 
der nachfolgenden Übersicht dargestellt sind und in den folgenden Kapiteln näher 
beschrieben werden. In der Übersicht sind die Verantwortlichkeiten bei der Umsetzung  
der Massnahmen durch verschiedene Farben gekennzeichnet: Kanton (hellblau) , Projekt 
Passepartout (orange)  und PŠdagogische Hochschulen (weiss) . Die Massnahmen 
werden in der Übersicht mit Hilfe verschiedener Module dargestellt. Das Modul 
„Fremdsprachen“ fördert die Sprachkompetenz der Lehrpersonen . Das Modul „CAS 
Kurskader“, die sprachübergreifenden und sprachspezifischen Module F/E sowie die 
„Unterrichtsbegleitung und -reflexion“ dienen der didaktisch-methodischen Ausbildung 
der Lehrpersonen . 
 

Unterrichts-
begleitung 
und  -reflexion

Fremd-
sprachen Berufsspezifische Sprachkurse

Sprachkurse 
im In- oder 
Ausland

In
t. 

Z
er

tif
ik

at

EinfŸhrung
Mein Sprachen-
unterricht
1 Tag

Beratung und Begleitung

Mein Sprachen-
unterricht
2 Tage

Mein Sprachen-
unterricht
1 Tag

CAS 
Kurskader

Beratung und Begleitung
CAS AusbildnerIn
Fremdsprachendidaktik
an der Volksschule

SprachŸber-
greifend -und 
sprach-
spezifisch

SprachŸbergreifende
Module
(ca.  4 Tage) Sprachspezifische Module Engl. 

(ca.  4 Tage)

Sprachspezifische Module Franz. 
(ca.  4 Tage)

3 
 M

et
ho

di
k-

D
id

ak
tik

Bilingualer Sach-
fachunterricht

Schulleitung/ 
Schulbehšrde

Beratung und Begleitung

Zentrale Elemente 
Passepartout
1 Tag

SprachŸbergreifende
Module
(ca.  4 Tage)

Bilingualer 
Sachfachunterricht
(ca.  4 Tage)

1

2

4

5

Unterrichtsbeglei-
tung und -reflexion
(ca.  4 Tage)

 
Abbildung 2 Übersicht Weiterbildungskonzept Passepartout 
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Die Weiterbildung ist grundsätzlich freiwillig. Entscheidet sich die Lehrperson aber dafür, 
Französisch im 5. und 6. resp. Englisch im 7. und 8. Schuljahr zu unterrichten, muss sie die 
ganze Weiterbildung gemäss Abb. 2 durchlaufen. Die Module „Bilingualer Sachfach-
unterricht“ und „Schulleitung/Schulbehörde“ werden noch entwickelt.  

 
 

3 Weiterbildung der Fremdsprachenkompetenzen 

3.1 Anforderungsniveau im Projekt Passepartout 
Die Anforderungsprofile für Lehrpersonen, die künftig Fremdsprachen unterrichten, lauten 
wie folgt:  
 

Sprachniveau Franzšsisch-Unterricht Englisch-Unterricht 
C1* 5.-8. Schuljahr 7.-8. Schuljahr 
C2 9.-11. Schuljahr 9.-11. Schuljahr 

 
“Diese Anforderungsprofile für Lehrpersonen in der Volksschule werden in das Ausbil-
dungsreglement der Pädagogischen Hochschulen aufgenommen und den Weiterbildungs-
angeboten zugrunde gelegt. Vorbehalten bleiben andere Bestimmungen und Empfehlungen 
der EDK. In Übergangsbestimmungen werden die Unterrichtsbefähigung und die Unterrichts-
berechtigung der amtierenden Lehrkräfte definiert, geregelt und Auflagen festgelegt.“8  
Gemäss Passepartout müssen Lehrpersonen, die auf der Primarstufe Fremdsprachen 
unterrichten, künftig Niveau C1* (berufsspezifisches Sprachdiplom) nachweisen. Es müssen 
aber auch Mindestanforderungen erfüllt werden, um an den Weiterbildungsmodulen  
teilzunehmen, da diese teilweise in der Zielsprache durchgeführt werden: 
 

! Primarlehrperson: Nachweis von B2 
! Sekundarlehrperson mit Fremdsprachenausbildung: kein Nachweis nötig 
! Sekundarlehrperson ohne Fremdsprachenausbildung: Nachweis von C1-C2 

 
 

3.2 Elemente der Weiterbildung in Fremdsprachenkompetenzen 

Sprachkurse zur Erlangung eines internationalen Zertifikats 

Die Lehrpersonen erhalten, falls ihre Sprachkompetenzen in Französisch und Englisch nicht 
ausreichen, eine Ausbildung in der betreffenden Fremdsprache (Sprachkurse im In- und 
Ausland). Der jeweilige Kanton ist für die Gewährleistung und Durchführung dieser 
Ausbildung zuständig. Das Projekt Passepartout gibt hierzu Empfehlungen heraus, damit ein 
gewisser Qualitätsstandard erreicht wird. Das Projekt Passepartout organisiert keine 
Sprachkurse, in denen international gültige Sprachdiplome erworben werden.  
Wenn die Lehrperson das internationale Sprachdiplom (B2) erworben hat, kann sie sich für 
die berufsspezifischen Sprachkurse beim Projekt Passepartout anmelden.  

Berufsspezifische Sprachkurse 

Das Europäische Sprachenportfolio (ESP) und die internationalen Zertifikate dienen als 
Grundlage der berufsspezifischen Sprachkurse. Im Zentrum steht die Frage, welche 
berufsspezifischen Sprachkompetenzen die Lehrperson mit den internationalen Zertifikaten 
noch nicht erworben hat, um im Klassenzimmer bzw. im schulischen Kontext bestehen zu 
                                                 
8NW EDK Französisch-Englisch-Projekt. Projektauftrag, S. 44. 
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können. In den berufsspezifischen Sprachkursen soll also der Wortschatz erworben werden, 
den die Lehrpersonen beim Unterrichten brauchen. Die berufsspezifischen Sprachkurse 
verbinden die Fremdsprachenkompetenzen und die Didaktik der Fremdsprachen/Mehr-
sprachigkeit. Organisation und Durchführung der berufsspezifischen Sprachkurse liegen in 
der Verantwortung des Projekts Passepartout. Ein entsprechendes Konzept wird erarbeitet.  
 
 

4 Ausbildung der kantonalen Weiterbildnerinnen und 
Weiterbildner (CAS Kurskader) 

Der „Zertifikatslehrgang Weiterbildner/-in Fremdsprachendidaktik an der Volksschule“ ist für 
Lehrpersonen gedacht, die andere Lehrpersonen im Rahmen der Lehrerweiterbildung für 
den Fremdsprachenunterricht in der obligatorischen Schule weiterbilden wollen (= 
Kompetenzerwerb F3). 
Die CAS-Teilnehmenden bauen ihre Sach-, Vermittlungs- und Beratungskompetenzen 
zielgerichtet aus und sollten somit wesentliche Beiträge zur Weiterbildung der Lehrpersonen 
in allen sechs genannten Kantonen leisten.  
Das Projekt Passepartout entwickelt und führt den CAS „Weiterbildner/-in Fremdspra-
chendidaktik an der Volksschule“ in Zusammenarbeit mit den Pädagogischen Hochschulen 
der beteiligten Kantone (PH Bern/PH Nordwestschweiz/PH Freiburg/PH Wallis) durch. 
Finanziert wird Entwicklung und Durchführung der CAS-Weiterbildung von den 
Trägerkantonen via Projekt Passepartout. Für die beteiligten Pädagogischen Hochschulen 
entstehen keine Kosten. Allfällige Stellvertretungskosten der Teilnehmenden am CAS 
Kurskader werden von den Herkunftskantonen übernommen. Für Materialkosten und 
Spesen müssen die Teilnehmenden aufkommen. 
 

4.1 Dauer und Umfang der Weiterbildung  
Der Zertifikatslehrgang entspricht einem Umfang von mindestens 10 ECTS und wird berufs-
begleitend  angeboten (ca. 20 Präsenztage). Der Studienaufwand entspricht also 300 
Stunden. 
Der Lehrgang dauert drei Semester. Der Präsenzunterricht der ersten CAS-Weiterbildung 
erfolgt von Januar bis Ende Juni 2009. Im dritten Semester wird die Zertifikatsarbeit verfasst.  
Eine zweite CAS-Weiterbildung ist sehr wahrscheinlich, wird aber nicht mehr in der 
Verantwortung des Projektes Passepartout durchgeführt, sondern in einer Kooperation der 
Pädagogischen Hochschulen der am Projekt Passepartout beteiligten Kantone. 
Es werden maximal 32+2 Teilnehmende ausgebildet, wobei die Kantone jeweils ihre 
Teilnehmenden bestimmen. Die Anzahl Teilnehmenden pro Kanton sind wie folgt geregelt: 
BE (16), BL (5), SO (4), BS (3), FR (2+1) und VS (2+1).  
 

4.2 Inhalt und Aufbau der CAS-Weiterbildung  
Die inhaltlichen Schwerpunkte  des CAS-Lehrgangs sind: 

! Fachwissenschaftliche Aspekte wie der Zusammenhang von Kultur, Identität und 
Mehrsprachigkeit 

! Übergeordnete fachdidaktische Aspekte: Was ist die Didaktik der Mehrsprachigkeit?9 
! Konkrete fachdidaktische Aspekte: Umsetzung der Didaktik der Mehrsprachigkeit 
! Erwachsenbildnerische Aspekte  

                                                 
9Im Projektauftrag Passepartout ist die Rede von integrierter Sprachendidaktik. Im Verlauf des Projekts hat man 

den Begriff „Didaktik der Mehrsprachigkeit“ als Begriff festgelegt, der innerhalb des Projektes verwendet wird. 
Alternativ zur „Didaktik der Mehrsprachigkeit“ in der Fachliteratur verwendete Termini: Integrierte 
Sprachendidaktik, integrative Sprachendidaktik, integrale Sprachendidaktik, kohäsive Fremdsprachendidaktik, 
kooperative Didaktik, sprachenverbindende Didaktik etc. 
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! Aspekte der Unterrichtsbegleitung 
 
Der Lehrgang umfasst 4 Pflichtmodule (inkl. 4 Leistungsnachweise) sowie die Zertifikats-
arbeit. Präsenzunterricht, Selbststudium in einer blended learning Struktur und Gruppen-
arbeiten sowie die Zertifikatsarbeit gehören zum Umfang der Ausbildung.  
Die 5 Module  haben folgenden Inhalt:  

! Sprache und Kultur, Unterricht und Kontext (Modul 1) 
! Sprache und Didaktik: Intentionen und Instrumente (Modul 2) 
! Sprache und Didaktik: Planung und Durchführung von Unterricht (Modul 3) 
! Unterricht und Begleitung: Reflexive Praxis (Modul 4) 
! Zertifikatsarbeit (Modul 5) 

 
Als Abschluss der Ausbildung verfassen die Teilnehmenden eine Zertifikatsarbeit.  In dieser 
Arbeit machen sie die Detailplanung für die Schulung der Fremdsprachenlehrpersonen der 
obligatorischen Schule und entwickeln die methodisch-didaktischen Module („Sprachüber-
greifendes /sprachspezifische Modul(e)“, „Unterrichtsbegleitung und -reflexion“). 
Sind alle geforderten Leistungsnachweise erbracht und ist die Zertifikatsarbeit angenommen, 
wird den Teilnehmenden ein Zertifikat der vier Pädagogischen Hochschulen Bern, FHNW, 
Fribourg und Wallis ausgestellt. 
 
 

5 Methodisch-didaktische Weiterbildung der 
Lehrpersonen 

5.1 SprachŸbergreifende und sprachspezifische Module 
Die Lehrpersonen erhalten eine Weiterbildung, damit sie die beiden Fremdsprachen 
Französisch und Englisch methodisch-didaktisch nach neusten wissenschaftlichen 
Erkenntnissen unterrichten  können (=Kompetenzerwerb F2). Dabei gibt es Aspekte, die 
beide Fremdsprachen gleichermassen betreffen, also sprachŸbergreifend  sind (allgemeine 
Fremdsprachendidaktik, sprachtheoretische Hintergründe wie Mehrsprachigkeit/Erst-, Zweit- 
und Drittspracherwerb) sowie Aspekte, die jeweils nur für die Sprache Französisch oder 
Englisch von Bedeutung sind (fach- bzw. sprachspezifische  Didaktik). Bei der sprach-
spezifischen Didaktik wird mit dem neuen Deutschschweizer Lehrplan (Lehrplan 21), den 
neuen Lehrmitteln und Lernmaterialien für das entsprechende Fach gearbeitet.  
Die sprachübergreifenden und sprachspezifischen Module dauern, wenn beide Sprachen 
(F/E) unterrichtet bzw. belegt werden, insgesamt 12 Tage10 (plus Unterrichtsbegleitung):  
 

! Allgemeine Fremdsprachendidaktik, sprachtheoretische Hintergründe, Didaktik der 
Mehrsprachigkeit (4 Tage) 

! Fach- bzw. sprachspezifische Didaktik für Französisch (4 Tage) 
! Fach- bzw. sprachspezifische Didaktik für Englisch (4 Tage) 

Wenn nur eine Fremdsprache unterrichtet wird, sind 8 Weiterbildungstage zu absolvieren 
(plus 4 Tage Unterrichtsbegleitung und -reflexion). 
Die sprachübergreifenden und sprachspezifischen Module werden vom Projekt Passepartout 
entwickelt und koordiniert, während die Umsetzung und der Unterricht an den verschiedenen 
Pädagogischen Hochschulen erfolgt.  

                                                 
10Die methodisch-didaktische Ausbildung umfasst für eine Sprache 12 Tage: Sprachübergreifendes Modul (4 

Tage), sprachspezifisches Modul Franz. oder Engl. (4 Tage) und die Unterrichtsbegleitung/-reflexion (4 Tage). 
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5.2 Unterrichtsbegleitung und -reflexion 
In den letzten Jahren gab es viele Reformen und damit grundlegende Änderungen bezüglich 
des Fremdsprachenunterrichts in der obligatorischen Schule. Die Lehrpersonen mussten und 
müssen jetzt noch einmal ihr UnterrichtsverstŠndnis  und ihre Unterrichtsgestaltung 
anpassen . Didaktik der Mehrsprachigkeit und Language Awareness fanden vereinzelt 
Eingang in die Schulstuben und werden beim neuen Fremdsprachenkonzept eine wichtige 
Rolle spielen. Die Lehrpersonen werden mit all diesen Neuerungen beim Projekt 
Passepartout vertraut gemacht, damit das neue Sprachenkonzept effizient umgesetzt 
werden kann. Neben der didaktisch-methodischen Weiterbildung ist es aber auch wichtig, 
dass die Lehrpersonen bei ihren Erwartungen und Vorstellungen bezüglich des neuen 
Fremdsprachenunterrichts abgeholt werden. Das Bewusstsein der Lehrperson über ihren 
Fremdsprachenunterricht soll deshalb im Modul „Unterrichtsreflexion“ gefördert werden. 
 

5.3 Weiterbildung der Schulleitungen und Schulbehšrden 
Das Ziel ist es, die Schulleitungen/Schulbehörden über die zentralen Punkte des Projekts 
Passepartout (inkl. Didaktik der Mehrsprachigkeit) zu informieren und ihnen ihre Rolle und 
Pflichten gegenüber dem Projekt Passepartout transparent zu machen.  
Dieses Modul wird vom Projekt Passepartout entwickelt, die Umsetzung und Organisation ist 
Sache der verschiedenen Pädagogischen Hochschulen/Weiterbildungsinstitutionen. Der 
Inhalt des Weiterbildungstages wird noch erarbeitet. Das Modul wird an einem Weiter-
bildungstag oder an jeweils zwei Halbtagen erteilt. 
 
 

6 Terminplanung 

6.1 Terminplan Zertifikatslehrga ng kantonale Weiterbildner/-in 
Die Teilnehmenden des Zertifikatslehrgangs verfassen nach dem Präsenzunterricht ihre 
Zertifikatsarbeit, um das Konzept für die methodisch-didaktischen Weiterbildungsmodule zu 
erstellen. Der Zertifikatslehrgang wird nach der Durchführung evaluiert. 
 
Terminplanung!CAS! 2008! !! !! 2009! !! !! 2010! !! !!
!"#$%&'("#!)*+ ! !! !! !! !! !!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! !!!! !! !! !! !! !! ! ! ! ! !
,-./#(0/'("# ! !! !! !! !! !! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! !! !! !! !! !! ! !! ! ! ! ! !
1-20%#$3#'%--(45'!! !! !! !! !! !! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! !! !! !! !! !! !! !! ! ! ! ! !
6%-'(7(8/'0/-9%('! !! !! !! !! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! !! !! !! !! !! !! !! !! ! ! ! ! !
:;/<3/'("# ! !! !! !! !! !! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !!!! !! !! !! !! !! !! ! ! ! ! !
 

Abbildung 3 Terminplanung Zertifikatslehrgang "Weiterbildner/-in Fremdsprachendidaktik an der 
Volksschule" 
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6.2 Terminplanung auf der Ebene der Lehrpersonen  
Dieses Mindmap visualisiert die zeitliche Planung für eine Lehrperson (Siehe das Beispiel 
„Frau Meyer“). 

 



 

Kurzfassung Weiterbildungskonzept, V1 - 12 -   

 

 
 

7 Herausforderungen und Schwierigkeiten 
Die Vorverlegung von Französisch und Englisch und die Einführung der Didaktik der 
Mehrsprachigkeit ist ein äusserst komplexes interkantonales Projekt. Einerseits ist die 
europäische und schweizerische Sprachenpolitik zu berücksichtigen, andererseits spielen 
sprachübergreifende sowie fach- bzw. sprachspezifische Aspekte eine zentrale Rolle. 
Wissenschaftliche Erkenntnisse in Bezug auf das Fremdsprachenlernen und Mehr-
sprachigkeit sind bei den Entwicklungsarbeiten ebenfalls einzubeziehen. 
Das Projekt Passepartout ist in zwei gesamtschweizerische Bildungsprojekte eingebettet: 
Die Vereinheitlichung des Beginns des Fremdsprachenlernens ist Teil des Projekts HarmoS, 
über das zurzeit in den Kantonen entschieden wird. In einigen Kantonen wurde HarmoS 
abgelehnt, das Konkordat ist noch nicht in Kraft. Der Umsetzungsstand von HarmoS muss 
laufend bei der Planung von Passepartout berücksichtigt werden. Neben HarmoS wird ein 
neuer Deutschschweizer Lehrplan (Lehrplan 21) für alle Fächer entwickelt. Insbesondere die 
Vorgaben von Französisch als L2 und Englisch als L3 sind für das Projekt Passepartout von 
Bedeutung, wobei das Projekt Passepartout bei der Entwicklung der Lehrpläne für die beiden 
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Fächer weiter fortgeschritten ist als das Projekt Lehrplan 21. Beim Austausch und der 
Koordination mit den nationalen Projekten kann nicht immer synchron vorgegangen werden, 
was mehrmalige Projektanpassungen zur Folge haben kann. 
Eine Herausforderung für die Umsetzung von Passepartout sind die unterschiedlichen 
Fremdsprachenkompetenzen der Lehrpersonen. Jeder Kanton muss hier genaue Vorgaben 
formulieren, welche Sprachniveaus die Lehrpersonen erreichen müssen. Ebenso müssen die 
Kantone den Lehrpersonen Möglichkeiten zur Verfügung stellen, diese Kompetenzen zu 
erreichen. Für die Weiterbildung der Lehrpersonen in ihrer Fremdsprachkompetenz sind die 
Kantone zuständig. 
 
 

8 Schlussbemerkungen 
Die Gesamtprojektleitung des Projekts Passepartout ist für die Entwicklung und Koordination 
zuständig. Die Verantwortung für die Umsetzung des Weiterbildungskonzepts liegt bei den 
Pädagogischen Hochschulen bzw. den Weiterbildungsinstitutionen. Im Moment werden der 
Lehrplan und entsprechende Lehrmittel entwickelt. Dabei ist ein termingerechter Abschluss 
der Entwicklungsarbeiten von grosser Bedeutung. Die Weiterbildung der Lehrpersonen kann 
nämlich ohne Lehrplan und Lehrmittel nur teilweise erfolgen. 
Für eine reibunglose Umsetzung des Projekts ist eine hohe Akzeptanz des Projekts 
Passepartout bei den Lehrpersonen von zentraler Bedeutung. Dafür müssen die Kantone die 
betroffenen Lehrpersonen frühzeitig über die Ziele des Projekts und die geplanten 
Weiterbildungsaktivitäten informieren. 
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